
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

 �  nichtöffentlich Vorlage-Nr.:    139/10 
Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
 

 

 

 

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss 
  � Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  � Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  � Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
  � Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:  � Personalrat Datum:   8. Februar 2010 

zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung    18. Februar 2010 

 
Betreff:  Überleitungsbeschluss über die Finanzierung und Errichtung des Eisenbahngüterverkehrsanschlusses für den 

Binnenhafen Schwedt/Oder, 1. Bauabschnitt 
 

Beschlussentwurf:  
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt auf der Grundlage des SVV-Beschlusses Nr. 413/21/07 
(Vorlage-Nr. 476/07) vom 25. Januar 2007 „Neubau eines Eisenbahngüterverkehrsanschlusses für den Binnenhafen 
Schwedt/Oder“, die Finanzierung und Errichtung dieses Vorhabens an die Schwedter Hafengesellschaft mbH (SHG) 
zu übertragen.  
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister, zur weiterführenden Planung und Realisierung des 
oben genannten Vorhabens sowie zur Überleitung der öffentlichen Fördermittel einen Überleitungsvertrag mit der SHG 
abzuschließen. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

� keine  � im Ergebnishaushalt � im Finanzhaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 
                                                                                                 Produktkonto:                            Haushaltsjahr: 
Einzahlungen:                             Auszahlungen: 
   194,7 T€                                                                                  57101.7815000                           2010 
3.738,4 T€                                                                                  57101.7815000                           2011 
2.479,0 T€                                                                                  57101.7815000                           2012 
                                                         194,7 T€                            57101.6811000                           2010 
                                                      3.738,4 T€                            57101.6811000                           2011 
                                                      2.479,0 T€                            57101.6811000                           2012 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
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Begründung: 

 

Mit Beschluss Nr. 413/21/07 vom 25. Januar 2007 über den Neubau eines Eisenbahngüterverkehrsanschlusses für 
den  Binnenhafen Schwedt/Oder wurde der Bürgermeister beauftragt, die Planung weiter zu veranlassen und die 
Fördermittel zu beschaffen. 
Die Stadt Schwedt/Oder erhielt mit Datum vom 15.12.2009 einen Zuwendungsbescheid von der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg aus dem Förderprogramm „Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“. 
Die Gesamtausgaben betragen 7.156,8 TEUR. 
In einem ersten Bauabschnitt soll damit der Hafen Schwedt/Oder über die Schieneninfrastruktur der Papierwerke 
(UPM GmbH und LEIPA Georg Leinfelder GmbH) an das öffentliche Gleisnetz angebunden werden. 
Diesem Vorhaben liegt der Planfeststellungsbeschluss des Landesamtes für Bauen und Verkehr des Landes 
Brandenburg vom 19.Dezember 2006 (Beschluss-Nr. 11-6317/3/08.06) zugrunde. 
 
Gemäß Bewilligungsbescheid erhält die Stadt Schwedt/Oder einen Zuschuss in Höhe von  6.412.100,00 EUR. 
Der erforderliche Eigenanteil in Höhe von 744.743,60 EUR wird über den Unternehmensverbund durch die SHG 
bereitgestellt. 
Die Zuwendung beträgt 90 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 
 
Es ist geplant, den bewilligten Zuschuss an die SHG weiter zu leiten und diesen Bauabschnitt durch die SHG 
errichten zu lassen.  
Die SHG verfügt auf Grund der erfolgreichen Umsetzung des Bauvorhabens Neuer Hafen Schwedt über Erfahrung 
bei der Durchführung großer Bauprojekte. 
 
Durch die gesicherte Finanzierung des ersten Bauabschnittes und die planungsrechtliche Zulässigkeit wurden die 
Voraussetzungen für die Realisierung des genannten Vorhabens herbeigeführt. 
 
 


